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Förderung von Elektro-Fahrrädern
in der Energieregion Weiz-Gleisdorf

FÖRDERRICHTLINIEN

Die Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf unterstützen seit 01. Juni 2009 gemeinsam mit den Feistritzwerken und den Pichler Werken die Anschaffung von Elektrofahrrädern. Mit der Förderung von E-Fahrrädern wird auf Alternativantriebe und Alternativkraftstoffe aufmerksam gemacht. 
In welcher Höhe wird gefördert? 

Die Gemeinden der Energieregion Weiz-Gleisdorf fördern den Kauf von Elektrofahrrädern, mit 100,-- Euro pro Fahrzeug und Person. Grundlage hierfür stellt die vom Land Steiermark bezogene Landesförderung dar.
Zusatzbonus: 

Antragsteller/innen, die zum Zeitpunkt des Kaufes Bezieher von Strom der Feistritzwerke  bzw. der Pichler Werke sind, erhalten zusätzlich eine Gutschrift auf der nächsten Stromrechnung (je Anlage einmalig) von 50,-- Euro. 

Laufzeit 

Die  Förderung gilt ab  01. Juni 2009 bis auf Widerruf der Fördergeber.
Voraussetzungen 

Die Förderung erhält jedes Mitglied des Vereins Energieregion Weiz-Gleisdorf mit Wohnsitz in einer Gemeinde der Energieregion. Die Elektrofahrräder müssen für den öffentlichen Straßenverkehr geeignet und vom Hersteller für straßentauglich erklärt sein.  

Erforderliche Unterlagen: 

Vollständig ausgefülltes und unterfertigtes Förderungsformular 

· Kopie der Rechnung und Zahlungsbestätigung 

· Kopie des Herstellerdatenblattes 

· Nachweis über den Bezug der Förderung des Landes Steiermark

· Zusatzbonus: Nachweis über den Bezug von Strom bei den Feistritzwerken oder Pichler Werken (Kopie der Jahresabrechnung, Bestätigung des Energieversorgungsunternehmen, etc.)   

Abwicklung 

Die Anträge sind in den Gemeindeämtern abzugeben und werden in der Reihenfolge des Einlangens in der Förderungsstelle gereiht. Anträge, die zum Zeitpunkt der Einreichung nicht vollständig sind, werden nicht bearbeitet. Sollten innerhalb von 4 Wochen die fehlenden Nachweise unaufgefordert nicht vorgelegt werden, gilt der Antrag als zurückgezogen. Auf die Förderung besteht kein Rechtsanspruch. 

Die Auszahlungsbestätigung der Gemeinden dient als Grundlage für die Stromgutschrift der Feistritzwerke bzw. Pichler Werke. 
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Förderansuchen - E-Mobilität

An die Gemeinde 
_______________________________________ 

	1
	Förderwerber/in



	
	Name
	

	
	Adresse
	

	
	Telefonnummer
	

	
	E-Mail
	

	
	Bankverbindung
	

	

	2.
	Kopie der Rechnung und Zahlungsbestätigung



	
	Herstellerfirma
	

	

	3
	Kopie des Herstellerdatenblattes



	
	Type/Marke 
	

	
	
	

	4
	Zusatzbonus: Nachweis über den Bezug von Strom 

(Kopie der Jahresabrechnung)



	
	
	Pichler Werke

	
	
	Feistritzwerke


Zustimmungserklärung: 

Ich erkläre hiermit, dass alle Angaben korrekt sind, alle erforderlichen Kopien  

dem Antrag beigelegt wurden und die Förderrichtlinien akzeptiert werden. 

___________________________________

Ort, Datum, Unterschrift
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